
Veränderungen im Kreistag
Ausscheiden und Nachrücken

I. Vorlage an den 

Kreistag zur Beschlussfassung

II. Beschlussantrag

1. Kreisrat Dr. Ronald Borkowski wird im Dezember 2011 seinen 
Wohnsitz außerhalb des 
aus dem Kreistag ausscheiden.

2. Dem Eintritt des nachrückenden Bewerbers Harry Ladwig, Leonberg, 
in den Kreistag stehen Hinderungsgründe nach § 24 Abs. 1 LKrO 
nicht entgegen.

III. Begründung

1. Kreisrat Dr. Ronald Borkowski (Linke) wird im Dezember 2011 
seinen Wohnsitz außerhalb des Landkreises Böblingen verlegen. 
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Damit verliert er die Wählbarkeit nach § 23 Abs. 1 LKrO und scheidet aus dem 
Kreistag aus. Dies hat der Kreistag nach § 25 Abs. 1 LKrO festzustellen.

2. Für Herrn Dr. Ronald Borkowski rückt nach § 25 Abs. 2 LKrO Herr Harry Ladwig
nach, der bei der Feststellung des Ergebnisses der Kreistagswahl vom 07. Juni 
2009 als nächste Ersatzperson festgestellt worden ist.

Nach Kenntnis der Verwaltung ist bei dem nachrückenden Bewerber kein 
Hinderungsgrund i.S.v. § 24 Abs. 1 LKrO gegeben. Formell hat dies jedoch der 
Kreistag nach § 24 Abs. 2 LKrO festzustellen.

Roland Bernhard


